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Beklagte

Et roz:es s bevo ll_maeihXgle-

\ /egen Forderung

hat das Amtsgericht Betzdorf durch den Richter am Amtsgericht lckenroth auf Grund der mündli-
chen Verhandlung vom 20.03.2013 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 488,54 € nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten iiber <iem Basiszinssatz seit 17.11.2012

zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- Klägerin -
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Von den Kosten des Rechtss;treits haben die Kläqerin 57611065 und

oie Beklagte 489/'1065 zu irar3en.

3. Das Urteil ist vorläufiq voilstrr:ckbar.

Entscheiidungsgrü nde

Die Klägerin i.r:rnn von der Beklagten aus ab5;etretenem Recht gem.SS 823, 398 BGB, 7, iE
SitV(3, 3 Pflicl'rlversicherungsgesetz, 125 WG Zahlung restlicher Mietwagenkosten in Höhe von
4.88 54 € verlangen. Die weitergehende Klagr: ist unbegründet.

lhre Aktivlegitimation hat die Klägerin durch die Vorlage der Abtretungserklärung des Geschädig-
t,en nachgewiesen.

Die Sicherungsabtretung ist zulässig und verstößt nicht gegen das RDG.

lJotwendige il4ietwagenkosten kann das Gericht nach $ 287 ZPC schätzen, wobei die Schwacke-
liste eine geeignete Schätzgrundlage darstellt, die das Gericht anwendet.

Das verunfalll,el Fahrzeug der Mietwagenklasse 8 hatte im Unfallzeitpunkt bereits 194.325 km ge-
liaufen. Damit hat der Geschädigte nur Anspruch auf ein Fahrzeug zwei Klassen tiefer.

lin der Mietwagenklasse 6 ergibt sich folgende Abrechnung:

2 x Wochenpauschale 788.50
1 x 3-Tagespauschale
1 x Tagespauschale

Zusammen

.1. 19 % MwSt wegen Vorsteueratrzugs-
Berrechtigung des Geschädigten

Verbleiben

.1. 10 o/o ersparte Eigenaufwendunrgen

E rilorderl iche M ietwagen kosten

./. Zlahlung

Noch zu zahien

1.577,00 €
387,00 €
129,00 €

2.093,00 €

209,30 €

1.758,82€

175,88 €

1.582,94 €

1.094,4A €

488,54 €



- Seite 3

hlosten des Niavigationsgerätes sind nicht erstattungsfähig, da der Bedarf für ein frlavigationsge-
riät nicht darge;legt ist. lom übrigen durfte der geforderle t3etrag uber dem Preis eines Neugerä-
tt:s lregen.

Llnfallbedingterr Mehraufwand ist nicht zu berricksichtigen, da ein solcher nicht geltend gemacht
rall rd .

Zinsen: $$ 28{i, 288 BGB

K.osten. $ 92 Abs. 1 ZPO

V'orläufige Vollstreckbarkeit: SS 708 Nr. 1 1 ,711,713 ZPCI

lckenroth
Flichter am Arrrtsqericht

tsesch I uss

Dter Streitwert rrvird auf 1 .065,10 € festoesetzt.

lckenroth

R:ichter am Amtsgericht



Sch laqworte Urtei lsdaten bank

i- Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

! Aufklärungspflicht Vermieter

:, Pauschaler Aufschlag fur Unfallersatz

I Direktvermittlung

( rr Eigenersparnis-Abzug

t-t Erkundir;ungspflicht

|. Geringfiigigkeitsgrenze

l ' Zusatzfahrer

I s"f'*u.ke-Mretpreisspiegel

i Fraunhofer-Mietpreisspiegel

i i Gutachten

[] Mietwagendauer

. NA Nuülungsausfall

- Rechtsernwaltskosten

, Zugänglichkeit

: r HaftungsreduzierungA/ersicherung

f Rectrtsclienstleistungsgesetz

Bestim rntheit der Abtretu n g

Sel bstfah rerverm ietfa h rzeu g

7 ar rnonnalrl

Grobe Fahrlässigkeit

Schaden mi nderu n gspflicht

Wettbewerbs rechU-verstoß

Zustellu ng/Abholu ng

Winterreifen

Navigatton

Automattk

An hängerku pplu ng

Fah rsch ulausrüstu ng

Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacke

i
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,l
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i l Unfallersatztarif

:: Anspruchsgrund

i-l Sonstiges

i1 Internetangebote


